
 

 

Ju-Jutsu-Club Wetzlar e.V. 
Verein für moderne Selbstverteidigung 

 

- Mitglied im Hessischen Ju-Jutsu-Verband e.V. • Mitglied im Landessportbund Hessen e.V. - 

 
 

Ju-Jutsu-Club Wetzlar e.V. • Pestalozzistraße 18 • 35606 Solms/Oberbiel Gläubiger-ID: DE43ZZZ00000286412 
 

AUFNAHMEANTRAG 
 

Name: ......................................................  Vorname: ............................................... 

Geb.-Datum: ........................................... Geb.-Ort: ................................................ 

e-mail: ……………………………………. Beruf: ……………………………………… 

Telefon beruflich: .................................... privat: ..................................................... 

Straße: .................................................... Plz/Wohnort: ........................................... 
 

Ich bitte um Aufnahme ab dem: 01. . . 
 

 
Gültiger DJJV-Pass vorhanden? Ja    Nein  Geschlecht: Männlich  Weiblich  
d.h. mit aktueller Jahressichtmarke 

 

Ort, Datum:................................ Unterschrift: ………………………….. 
 

Bei Minderjährigen zusätzlich der gesetzliche Vertreter: ……………………………………. 
Die gesetzlichen Vertreter erklären durch ihre Unterschrift, dass sie für den Mitgliedsbeitrag und dessen 
pünktliche Begleichung gesamtschuldnerisch haften. 

 

1. Jeder Antragsteller erhält zum Aufnahmeantrag eine Ausfertigung der Satzung und Vereinsordnung, welche 
durch nachstehende Unterschrift anerkannt werden. Satzungsgemäß entscheidet der Vorstand über den 
Aufnahmeantrag. 

2. Dem Aufnahmeantrag ist ein Passbild (max. Größe 3,5 x 4,5 cm) beizufügen. Bitte Namen auf die Rückseite 
schreiben. Wer bereits einen Pass des Deutschen Ju-Jutsu-Verbandes (DJJV) hat, legt dem Aufnahmeantrag 
den Pass bei. 

3. Die einmalige Aufnahmegebühr von 30,00 € (Kinder 15,00 €) und die Mitgliedsbeiträge (13,00 €/Monat – für 
Kinder 8,00 €/Monat) werden im Lastschriftverfahren erhoben. Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt jeweils 
jährlich im ersten Quartal bzw. im Aufnahmejahr ab Aufnahmedatum. 

4. Der Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand mindestens vier Wochen vor Jahresende schriftlich einzureich- 
en. Der Austritt kann nur zum Jahresende erklärt werden. Aus organisatorischen Gründen kann eine Kündi- 
gung per E-Mail nicht akzeptiert werden. 

 

5. SEPA-Lastschriftsmandat: Ich ermächtige den Ju-Jutsu-Club Wetzlar e.V. Aufnahmegebühr und 
Mitgliedsbeitrage von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift bis auf schriftlichen Widerruf einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Ju-Jutsu-Club Wetzlar e.V. von meinem/unserem Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen – beginnend mit dem 
Belastungsdatum – die Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Mandatsreferenz:    = gleich Mitgliedsnummer (falls unbekannt, 
bitte erfragen) 

 
IBAN.: .................................................................. BIC: ...................................................................... 

Bankname: ......................................................... Bankort: .............................................................. 

 
 

Name des Kontoinhabers:      Bitte alles in Druckschrift !! 

 

Ort und Datum:…………………… Unterschrift Kontoinhaber: ………………………. 

 

Vereinsanschrift: Ju-Jutsu-Club Wetzlar e.V. -Geschäftsstelle-  Pestalozzistraße 18  35606 Solms/Oberbiel  
Telefon: 06441/51356 


